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1503/2011 

Gesetz 
zur Neufassung des Denkmalschutzgesetzes*) 

Vom 12. Januar 2012 

. Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Neufassung des Denkmalschutzgesetzes 

Das Denkmalschutzgesetzin der Fassung der Be­
kanntmachung vOfTl 21. November 1996 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 676, ber. 1997, GVOBI. S. 360)' zu­
letzt geändert durch Verordnung vom 18. De~em­
ber 2009 (GVOBI. Schl.-H. S. 904), Zuständigkei­
ten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Arti­
kel 19 der Verordnung vom 8. September 2010 
(GVOBI. Schl.-H. S. 975)' wird wie folgt neu ge­
fasst: 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Gesetz 
zum Schutze der Kulturdenkmale 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) 
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Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 

(1) Denkmalschutz und Denkmalpflege dienen der 
Erforschung und Erhaltung von Kulturdenkmalen 
und Denkmalbereichen. Das Land, die Kreise und 
die Gemeinden fördern diese Aufgabe. 

(2) Kulturdenkmale sind Sachen, Gruppen von Sa­
chen oder Teile von Sachen vergangener Zeit, de­
ren Erforschung und Erhaltung wegen ihres ge­
schichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischent 
städtebaulichen, technischen oder die Kulturland­
schaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse 
liegen (einfache Kulturdenkmale), Hierzu gehören 
auch Garten-, Park- und Friedhofsanlagen und an­
dere von Menschen gestaltete Landschaftsteile, 
wenn sie die Voraussetzungen des Satzes 1 erfül­
len, sowie archäologische Denkmale. Archäologi­
sche Denkmale sind bewegliche oder unbewegliche 
Kulturdenkmale, die sich im Boden, in Mooren oder 
in einem Gewässer befinden oder befanden und 
aus denen mit archäologischer Methode Kenntnis 
von der Vergangenheit des Menschen gewonnen 
werden kann. Hierzu gehören auch dingliche Zeug­
nisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit sowie Zeugnisse 
pflanzlichen und tierischen Lebens, wenn sie die 
Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllen. 

(3) Denkmalbereiche sind Mehrheiten von Sachen, 
die durch ihr Erscheinungsbild oder durch ihre Be­
ziehung zueinander von besond~rer geschichtli-

*) Ersetzt Ges. i.d.F.d.B. vom 21. November 1996, GS Schl.-H. 11, GI.Nr. 224-1 



84 Gesetz- und Verordnungsblatt tür Schieswig-Hoistein 2012; Ausgabe 26. Januar 2012 Nr. 2 

eher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebau­
licher oder die Kulturlandschaft prägender Bedeu­
tung sind. Denkmalbereiche können auch aus 
Sachen bestehen, die einzeln die Voraussetzungen 
des Absatzes 2 nicht erfüllen. 

(4) Welterbestätten im Sinne dieses Gesetzes sind 
die gemäß Artikel 11 des Übereinkommens zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 
23. November 1972, BGB!. 11 1977 S. 213, in die 
"Liste des Erbes der Welt" eingetragenen Stätten, 
soweit sie dort nicht als Naturerbe eingetragen 
sind. Pufferzonen sind definierte Gebiete um eine 
Welterbestätte zum Schutz ihres unmittelbaren 
Umfeldes, wesentlicher Sichtachsen und weiterer 
wertbestimmender Merkmale. 

(5) Auf Archivgut finden die Vorschriften dieses 
Gesetzes keine Anwendung. 

§ 2 
Denkmalschutzbehörden 

(1) Der Denkmalschutz obliegt dem Land, den Krei­
sen und den kreisfreien Städten. Die Kreise und 
kreisfreien Städte nehmen diese Aufgabe als Auf­
gabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. 

(2) Denkmalschutzbehörden sind: 

1. Das Ministerium für Bildung und Kultur als 
oberste Denkmalschutzbehörde, 

2. das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig­
Holstein und das ArchäOlogische Landesamt 
Schleswig-Holstein als obere Denkmalschutzbe­
hörden, 

3. die Landrätin oder der Landrat für die Kreise und 
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister für 
die kreisfreien Städte als untere Denkmalschutz­
behörden. 

Die Aufgaben der oberen Denkmalschutzbehörden 
werden für den Bereich der Hansestadt Lübeck von 
deren Bürgermeisterin oder Bürgermeister wahrge­
nommen. 

(3) Die unteren Denkmalschutzbehörden sind für 
den Vollzug dieses Gesetzes zuständig, soweit 
nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
etwas anderes bestimint ist. 

(4) Die oberen Denkmalschutzbehörden sind zu­
gleich Fachaufsichtsbehörden über die unteren 
Denkmalschutzbehörden. Die oberen und unteren 
Denkmalschutzbehörden haben die jeweils zustän­
dige Denkmalschutzbehörde über alle Vorgänge zu 
unterrichten, die deren Eingreifen erfordern. 

(5) Das Landesamt für Denkmalpflege Schlesllliig­
Holstein ist zuständig für den Schutz und die 
Pflege der Kulturdenkmale und Denkmalbereiche 
mit Ausnahme der archäologischen Denkmale und 
ar,chäologischen Denkmalbereiche. Das Archäologi­
sche Landesamt Schleswig-Holstein ist zuständig 

für die archäologischen Denkmale und archäologi­
schen Denkmalbereiche. 

(6) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann durch 
Verordnung Zuständigkeiten nach diesem Gesetz 
auf die oberen oder die unteren Denkmalschutzbe­
hörden übertragen, wenn dies für die Erledigung 
bestimmter Aufgaben zweckmäßiger ist. 

§ 3 
Vertrauensleute für Kulturdenkmale 

Die oberen Denkmalschutzbehörden können im 
Einvernehmen mit den Kreisen und kreisfreien 
Städten ehrenamtliche Vertrauensleute für Kultur­
denkmale bestellen. Das Nähere regelt die oberste 
Denkmalschutzbehörde durch Verordnung. 

§ 4 
Denkmalrat 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde bildet zu ih­
rer Beratung einen Denkmalrat. 

(2) Die obere Denkmalschutzbehörde hat vor der 
Entscheidung über einen Widerspruch gegen eine· 
Maßnahme nach § 5den Denkmalrat zu hören. 

(3) Die Mitglieder des Denkmalrates sind ehrenamt­
lich tätig. Das Nähere über die Berufung, Amts-

. dauer, Entschädigung, Zusammensetzung und Ge­
schäftsführung des Denkmalrates regelt die oberste 
Denkmalschutzbehörde durch Verordnung. 

§ 5 
Das Denkmalbuch 

(1) Die oberen Denkmalschutzbehörden führen das 
Denkmalbuch für ihren jeweiligen Zuständigkeits­
bereich. 

(2) Kulturdenkmale, die wegen ihresgeschichtli­
chen, wissenschaftlichen, künstlerischen, städte­
baulichen, technischen oder die Kulturlandschaft 
prägenden Wertes von besonderer Bedeutung sind 
(besondere Kulturdenkmale), sind in das Denkmal­
buch einzutragen. Die Eintragung von Gebäuden, 
deren Fertigstellung nicht länger als 65 Jahre zu­
rückliegt, bedarf des Einvernehmens mit der obers­
ten Denkmalschutzbehörde. 

(3) Die oberste Denkmalschutzbehörde legt durch 
Verordnung fest, welche Daten in den Denkmalbü­
chern nach Absatz 2 zu verarbeiten und welche 
dieser Daten zu veröffentlichen sind. 

(4) Die Eintragung eines Kulturdenkmals erfolgt auf 
Antrag der Eigentümerinnen oder Eigentümer oder 
von Amts wegen nach deren Anhörung. Die Bü­
cher sind auf Antrag oder von Amts wegen zu be­
richtigen, wenn sich die Voraussetzungen für die 

. Eintragung geändert haben. 

(5) Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jeder Per­
son gestattet, die ein berechtigtes Interesse nach­
weist. Rechtsvorschriften, die einen weitergehen-
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den Zugang zu Informationen ermöglichen, bleiben 
unberührt. 

§ 6 
Handhabung des Gesetzes 

Bei allen Maßnahmen ist auf die berechtigten Be­
lange der Verpflichteten Rücksicht zu nehmen, ins­
besondere auf deren wirtschaftliche Belange. 

§ 7 
Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Der Genehmigung der unteren Denkmalschutz­
behörde bedürfen 

1. die Instandsetzung, die Veränderung und die 
Vernichtung eines eingetragenen Kulturdenk­
mals, 

2. Überführungen eines eingetragenen Kulturdenk­
mals von heimatgeschichtlich oder landschaft­
lich bedingter Bedeutung an einen anderen Ort, 
die eine Gefahr für den Denkmalwert bedeuten, 

3. die Errichtung von Anlagen in der unmittelbaren 
Umgebung, innerhalb wesentlicher Sichtachsen 
und in der unmittelbaren Umgebung weiterer 
wertbestimmender Merkmale eines eingetrage­
nen Kulturdenkmals, die eine Gefahr für den 
Denkmalwert bedeuten. 

Vor Erteilung der Genehmigung kann sich die un­
tere Denkmalschutzbehörde von der oberen Denk­
malschutzbehörde beraten lassen. Bei Maßnahmen 
von überregionaler Bedeutung, die eine Gefahr für 
den Denkmalwert bedeuten, hat die untere Denk­
malschutzbehörde die" Zustimmung der oberen 
Denkmalschutzbehörde einzuholen. In den Fällen 
zu Nummer 2 tritt die obere Denkmalschutzbe­
hörde an die Stelle der unteren Denkmalschutzbe­
hörde, wenn das Kulturdenkmal aus dem Bezirk ei-

. ner unteren Denkmalschutzbehörde in den einer 
anderen überführt wird. Die Belange von Menschen 
mit Behinderung, älterer Menschen sowie anderer 
Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigung sind zu 
berücksichtigen. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn nicht 
der Denkmalwert erheblich beeinträchtigt wird. 
Nach drei Monaten gilt sie als erteilt, § 111 ades 
Landesverwaltungsgesetzes gilt entsprechend. 

(3) Wer ohne Genehmigung nach Absatz 1 den 
Denkmalwert beeinträchtigt, hat auf Anordnung 
der unteren Denkmalschutzbehörde den alten Zu­
stand wiederherzustellen oder das eingetragene 
Kulturdenkmal auf andere geeighete Weise instand 
zu setzen. 

(4) Vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften er­
lischt die Genehmigung, 

1. wenn mit der Maßnahme nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung be­
gonnen oder 

2. wenn eine begonnene Maßnahme länger als ein 
Jahr unterbrochen worden ist. 

Die Frist nach Satz 1 kann auf Antrag jeweils bis 
zu zwei Jahren verlängert werden. 

§ 8 
Vorhaben in Böden und Gewässern 

(1) Werden durch Vorhaben in Böden oder Gewäs­
sern archäologische Untersuchungen, Bergungen, 
Dokumentationen und Veröffentlichungen notwen­
dig, ist der Träger des Vorhabens im Rahmen des 
Zumutbaren zur Deckung der Gesamtkosten" ver­
pflichtet. Soweit die Höhe der Kosten nicht einver­
nehmlich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
geregelt wird, wird sie in einem Bescheid der zu­
ständigen oberen Denkmalschutzbehörde festge­
setzt. Die Kosten für die wissenschaftliche Aus­
wertung eines Grabungsfundes sind nicht zu tra­
gen. 

(2) Vorhaben im Sinne des Absatzes 1 bedürfen 
der Anzeige bei der oberen Denkmalschutzbehörde, 
sofern bekannt ist oder zureichende Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass sich dort archäologische Kul­
turdenkmale befinden. 

§ 9 
Veräußerung eines eingetragenen 

Kulturdenkmals 

Wer ein eingetragenes Kulturdenkmal veräußert, 
hat dies der oberen Denkmalschutzbehörde unver­
züglich mitzuteilen. § 90 Abs. 3 Nr. 2 der Gemein­
deordnung bleibt unberührt. 

§ 10 
Erforschung eines eingetragenen 

Kulturdenkmals 

Wer zum Zweck der Erforschung eines eingetrage­
nen Kulturdenkmals in dessen Bestand eingreift, 
bedarf der Genehmigung der oberen Denkmal­
schutzbehörde. Die Genehmigung kann versagt 
werden, soweit dies zum Schutz des Kulturdenk­
mals erforderlich ist. 

§ 11 
Erhaltung eines eingetragenen 

Kulturdenkmals 

(1) Die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Besit­
zerinnen und Besitzer oder die sonst Verfügungsbe­
rechtigten eingetragener Kulturdenkmale sind ver­
pflichtet, diese im Rahmen des Zumutbaren zu er­
halten. 

(2) Soweit die Verfügungsberechtigten der Ver­
pflichtung nach Absatz 1 nicht nachkommen, kann 
die obere Denkmalschutzbehörde die notwendigen 
Anordnungen treffen. 

§ 12 
Auskunftspflicht 

(1) Die Eigentümerinnen und' Eigentümer, die Besit­
zerinnen und Besitzer oder die sonst Verfügungsbe-
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rechtigten haben den Denkmalschutzbehörden und 
ihren Beauftragten die Besichtigung von Kultur­
denkmalen zu gestatten und ihnen Auskunft zu ge­
ben, soweit dies zur Durchführung des Denkmal­
schutzes erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn ein 
Kulturdenkmal vermutet wird. 

(2) Wohnungen dürfen gegen den Willen der unmit­
telbaren Besitzerinnen und Besitzer nur zur Verhin­
derung einer dringenden Gefahr für Kulturdenkmale 
betreten werden. Das Grundrecht der Unverletz­
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset­
zes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 13 
Datenschutz 

Die Denkmalschutzbehörden dürfen personenbezo­
gene Daten erheben, verarbeiten und speichern, 
soweit dies zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen 
Aufgaben erforderlich ist. Darüber hinaus dürfen 
die Denkmalschutzbehörden die zur Aufgabenerle­
digung erforderlichen personenbezogenen Daten 
an die Gemeinden und unteren Bauaufsichtsbehör­
den übermitteln. 

§ 14 
Funde 

(1) Wer in oder auf einem Grundstück, in oder auf 
dem Grund eines Gewässers Kulturdenkmale ent­
deckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittel­
bar oder Ober die Gemeinde der oberen Denkmal­
schutzbehörde mitzuteilen. 

(2) Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentü­
merin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder 
den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers 
und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, 
die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt ha­
ben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflich­
teten befreit die übrigen. 

(3) Die nach Absatz 2 Verpflichteten haben das 
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unveränder­
tem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebli­
che Nachteile oder Aufwendungen von Kosten ge­
schehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätes­
tens nach Ablauf von vier Wochen. seit der 
Mitteilung. 

§ 15 
Wissenschaftliche Bearbeitung 

Ein gefundenes (§ 14) oder ausgegrabenes (§ 18) 
bewegliches Kulturdenkmal ist der oberen Denk­
malschutzbehörde unbeschadet des Eigentums­
rechts auf Verlangen befristet zur wissenschaftli­
chen Bearbeitung auszuhändigen. 

§ 16 
Ablieferung 

(1) Das Land, der Kreis und die Gemeinde, in deren 
Gebiet ein bewegliches Kulturdenkmal gefunden 
worden ist, haben in dieser Reihenfolge das Recht, 

die Ablieferung zu verlangen. Bei Funden im Gebiet 
der Hansestadt Lübeck steht dieses Recht der Han­
sestadt Lübeck, wenn diese von ihrem Recht kei­
nen Gebrauch macht, dem Land zu. 

(2) Die Ablieferung kann nur verlangt werden,. 
wenn Tatsachen vorliegen, nach denen zu befürch­
ten ist, dass der Erhaltungszustand des Gegen­
standes verschlechtert wird oder der Gegenstand 
der wissenschaftlichen Forschung verlorengeht. 

(3) Die Ablieferung kann nicht mehr verlangt wer­
den, wenn 

1. seit der Mitteilung drei Monate verstrichen sind, 

2. die Eigentümerinnen oder Eigentümer den Er­
werbsberechtigten die Ablieferung des· Kultur­
denkmals, bevor über die Ablieferungspflicht 
entschieden ist, angeboten und die E:rwerbsbe­
rechtigfen das Angebot nicht binnen drei Mona­
ten angenommen haben. 

(4) Die obere Denkmalschutzbehörde entscheidet 
auf Antrag einer oder eines Beteiligten, ob die Vor­
aussetzungen der Ablieferung vorliegen. 

§ 17 
Öffentliche Planungen und Maßnahmen 

Bei allen öffentlichen Planungen und Maßnahmen, 
die Belange des Denkmalschutzes und der Denk- . 
malpflege berühren können, sind die Denkmal­
schutzbehörden so frühzeitig zu beteiligen, dass 
diese Belange in die Abwägung mit anderen Belan­
gen eingestellt und die Erhaltung und Nutzung der 
Kulturdenkmale und Denkmalbereiche sowie eine 
angemessene Gestaltung ihrer Umgebung sicher­
gestellt werden können. 

§ 18 
Suche nach Kulturdenkmalen 

Wer auf dem Land oder auf dem Grund eines Ge­
wässers nach Kulturdenkmalen sucht, insbeson­
dere mittels Grabungen oder technischer Suchge­
räte, bedarf der Genehmigung der oberen Denkmal­
schutzbehörde. Die Genehmigung kann versagt 
werden, soweit dies zum Schutz der Kulturdenk­
male erforderlich ist. 

§ 19 
Denkmalbereiche 

(1) Denkmalbereiche werden von der obersten 
Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit den Ge­
meinden, in deren Gebiet der Denkmalbereich liegt, 
durch Verordnung festgelegt. In der Verordnung 
sind 

1. der Schutzgegenstand, 

2. der Schutzzweck und 

3. die zur Erreichung des Schutzzwecks erforderli­
chen Genehmigungsvorbehalte 

zu regeln. 
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(2) Welterbestätten werden entsprechend Absatz 1 
als Denkmalbereiche ausgewiesen. In die Verord­
nung sind neben dem Schutzgegenstand Pufferzo­
nenzum Schutz ihres unmittelbaren Umfeldes, we­
sentlicher Sichtachsen und weiterer wertbestim­
mender Merkmale aufzunehmen 

(3) Als archäologische Denkmalbereiche (Gra­
bungsschutzgebiete) werden durch Verordnung 
nach Absatz 1 bestimmte abgegrenzte Bezirke 
festgelegt, in denen Kulturdenkmale zu vermuten 
sind. In Grabungsschutzgebieten bedürfen Arbei­
ten, die Kulturdenkmale gefährden können, der Ge­
nehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde. 

(4) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann in der 
Verordnung nach Absatz 1 Art und Umfang der ge­
nehmigungsbedürftigen Arbeiten bestimmen. Die 
Genehmigung kann versagt werden, soweit dies 
zum Schutz der Kulturdenkmale erforderlich ist. 
Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die zustän­
dige Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Eingang der vollständigen An~ 
tragsunterlagen bei der Denkmalschutzbehörde ei­
nen Bescheid erlassen hat. 

(5) § § 10 und 12 gelten entsprechend. § 11 gilt für 
den Schutzgegenstand des Denkmalbereichs ent­
sprechend. 

(6) Die Festlegung eines Denkmalbereichs durch 
Verordnung ist nachrichtlich im Denkmalbuch zu 
vermerken. 

§ 20 
Geltungsdauer von Verordnungen 

über Denkmalbereiche und 
Grabungsschutzgebiete . 

(1) Denkmalbereiche und Grabungsschutzgebiete, 
die vordem 31. Dezember 2009 durch Verordnung 
festgelegt wurden, gelten bis zu einer Neuregelung 
aufgrund dieses Gesetzes in seiner ab 31. Dezem­
ber 2009 geltenden Fassung unverändert fort. 

(2) Abweichend von § 62 Abs. 1 des Landesver­
waltungsgesetzes gelten Verordnungen über Denk­
malbereiche und Grabungsschutzgebiete u~befris­
tet. 

§ 21 
Welterbestätten 

(1) Die Träger der Welterbestätten haben inte­
grierte Planungs- und Handlungskonzepte in Form 
von Managementplänen aufzustellen und fortzu­
schreiben. 

(2) Die Managementpläne enthalten die Ziele und 
Maßnahmen, mit denen der Schutz, die Pflege und 
Nutzung der Welterbestätten verwirklicht werden 
sollen. Sie benennen 

1. die Schutzmaßnahmen durch Gesetze, sonstige 
Vorschriften und Verträge, 

2. die Festlegung von Grenzen für wirksamen 
Schutz der Welterbestätten, 

3. die Grenzen und Festsetzungen der Pufferzone, 

4. die Organisation der Welterbestätte und. deren 
Einbindung in das Verwaltungssystem sowie 

5. das Konzept für die nachhaltige Nutzung. 

(3) Managementpläne werden von der obersten 
Denkmalschutzbehördean das Welterbezentrum 

. weitergeleitet. 

(4) Kommt der Träger einer Welterbestätte seiner 
Verpflichtung zur Aufstellung oder Fortschreibung 
des Managementplans auch nach einer von der 
oberen Denkmalschutzbehörde gesetzten ange­
messenen Frist nicht nach, wird der Management­
plan ersatzweise von der oberen Denkmalschutzbe­
hörde erstellt oder fortgeschrieben. 

(5) In öffentlichen Planungen und bei öffentlichen 
Baumaßnahmen sind die Belange des Denkmal­
schutzes und der Denkmalpflege sowie die Anfor­
derungen des Übereinkommens zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt vom 23. Novem­
ber 1972, BGBI. 11 1977 S. 213, rechtzeitig und so 
zu berücksichtigen, dass die Kulturdenkmale und 
das Kulturerbe im Sinne des Übereinkommens er­
halten werden und ihre Pufferzone angemessen ge­
staltet wird, soweit nicht andere öffentliche Be­
lange überwiegen. 

§ 22 
Schatzregal 

(1) Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind 
oder die so lange verborgen gewesen sind, dass 
ihre Eigentümerinnen oder Eigentümer nicht mehr 
zu ermitteln sind, werden mit der Entdeckung Ei­
gentum des Landes, wenn sie bei staatlichen Nach­
forschungen oder in Grabungsschutzgebieten im 
Sinne des § 19 Abs. 3 entdeckt werden oder wenn 
sie einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert 
besitzen. Die Finderin oder der Finder hat Anspruch 
auf eine angemessene Belohnung. Über die Höhe 
entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde. 

(2) § 16 findet keine Anwendung. 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidr.ig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. einer Verordnung, die aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen wurde, zuwiderhandelt, soweit sie· für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß­
geldvorschrift verweist, 

2. der Mitteilungs- und Anzeigepflicht der § § 9, 
14 Abs. 1 und den Pflichten des § 12 zuwider­
handelt, 

3. die in § § 7; 10 oder 18 bezeichneten Handlun­
gen ohne Genehmigung vornimmt, soweit diese 
Handlungen nicht nach § 24 mit Strafe bewehrt 
sind, 
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4. ein Kulturdenkmal, dessen Ablieferung gemäß 
§ 16 verlangt worden ist, beiseiteschafft, be­
schädigt oder zerstört. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld­
buße bis zu fünfzigtausend Euro, in besonders 
schweren Fällen bis zu zweihundertfünfzigtausend 
Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbe­
hörde nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind die Landrätinnen oder 
Landräte und die Bürgermeisterinnen oder Bürger­
meister der kreisfreien Städte. 

. § 24 
Straf tatbestände 

(1) Wer ohne die nach § 19 Abs. 3 erforderliche 
Genehmigung 

1. archäologische Methoden anwendet, die geeig­
net sind, Kulturdenkmale aufzufinden, oder 

2. Mess- und Suchgeräte verwendet, die geeignet 
sind, Kulturdenkmale aufzufinden, ohne dazu 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt zu sein 
oder 

3. Grabungen oder taucherische Bergungen durch­
führt, ohne dazu nach anderen Hechtsvorschrif­
ten befugt zu sein oder 

4. ein durch Grabung oder taucherische Bergung 
zu Tage getretenes Kulturdenkmal beschädigt 
oder zerstört, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen 
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

(2) Die zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 ver­
wendeten Geräte sollen eingezogen werden. 

Abschnitt 11 
Enteignung und Entschädigung 

§ 25 
Enteignung 

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer von eingetra­
genen Kulturdenkmalen können enteignet werden, 
wenn auf andere Weise eine Gefahr für deren Er­
haltung nicht zu beseitigen ist .. 

(2) Die Anordnung ist den Beteiligten zuzustellen. 

(3) Die Enteignung erfolgt zugunsten des Landes, 
eines Kreises oder einer Gemeinde. 

(4) Das für Enteignung von Grundeigentum gel­
tende Enteignungsrecht des Landes findet Anwen­
dung. 

§ 26 
Ausgleichspflichtige Maßnahmen 

(1) Soweit Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes 
zu einer die Grenzen der Sozialbindung überschrei­
tenden Belastung der Eigentümerinnen und Eigen­
tümer führen, hat das Land eine angemessene Ent­
schädigung in Geld zu leisten, sofern und soweit 

die Belastung nicht in anderer Weise ausgeglichen 
werden kann. 

(2) Im Falle einer Entschädigung in Geld findet das 
für die Enteignung von Grundeigentum geltende 
Enteignungsrecht des Landes entsprechende An­
wendung. 

(3) Über die Entschädigung entscheidet die obere 

Denkmalschutzbehörde. 

§ 27 

Rechtsmittel 

Gegen die Festsetzung der Entschädigung steht 
den Beteiligten innerhalb eines Monats nach Zu­
stellung des Entschädigungsbescheides die Klage 
vor dem ordentlichen Gericht zu. Zuständig ist das 
Landgericht, . in dessen Bezirk sich das zu enteig-

. nende Kulturdenkmal befindet. 

Abschnitt 111 

Schlussvorschriften 

§ 28 
Gebührenfreiheit 

Entscheidungen und Eintragungen nach diesem 
Gesetz sind gebührenfrei. 

§ 29 

Verträge mit den Kirchen 

Von diesem Gesetz abweichende Regelungen in 
dem Vertrag zwischen dem Land Schieswig-Hol­
stein und den evangelischen Landeskirchen vom 
23. April 1957 (GVOBI. Schl.-H. S. 73) sowie in 
Staatskirchenverträgen bleiben unberührt. Die In­
standsetzung, Veränderung, Vernichtung oder Ver­
äußerung von Kulturdenkmalen, die im Eigentum 
der Kirche stehen, werden nur im Benehmen mit 
der oberen Denkmalschutzbehörde vorgenommen. 

§ 30 

Durchführung 

Die oberste Denkmalschutzbehörde erlässt die Vor­
schriften zur Durchführung dieses Gesetzes. 

§ 31 

Übergangsregelung 

Die in § 5 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 des Denkmalschutz- . 

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 676)' zu­
letzt geändert durch Verordnung vom 18. Dezem­
ber 2009 (GVOBI. Schl.-H. S. 904), Zuständigkei­
ten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Artic 
kel 19 der Verordnung vom 8. September 2010 
(GVOBI. Schl.-H S. 575), getroffene.n Regelungen 
gelten bis zum Ablauf des Jahres 2015 fort. § 7 
Abs. 1 Sätze 2 und 4 sowie Abs. 2 und 4 dieses 

Gesetzes gelten entsprechend. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 12. Januar 2012 

Peter Harry Carstensen 
Ministerpräsident 

1499/2011 

·Dr. Ekkehard Klug 
Minister 

für Bildung u.nd Kultur 

Gesetz 
zum Zugang zu Informationen der öffentliche.n Verwaltung 

(Informationszugangsgesetz) 

Artikel 1 
Informationszugangsgesetz 

für das Land Schieswig-Hoistein (lZG-SH)1) 

Vom 19. Januar 2012 
GS Schl.-H. 11, GI.Nr. 2010-3 

Inhaltsübersicht: . 

§ 1· Zweck des Gesetzes, Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 Anspruch auf Zugang zu Informationen 

§ 4 AntragsteIlung 

§ 5 Verfahren, Frist 

§ 6 Ablehnung des Antrags 

§ 7 Rechtsschutz 

§ 8 Unterstützung des Zugangs zu Umweltinfor-
mationen 

§ 9 Schutz öffentlicher Belange 

§ 10 Schutz privater Belange 

§ 11 Unterrichtung der Öffentlichkeit 

§ 12 Kosten 

§ 1 3 Anrufung ~er oder des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz 

§ 14 Übergangsvorschrift 

§ 1 
Zweck des Gesetzes, Anwendungsbereich 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den rechtlichen 
Rahmen für den freien Zugang zu Informationen 
bei informationspflichtigen Stellen sowie für die 
Verbreitung dieser Informationen zu schaffen. 

(2) Dieses Gesetz gilt für den Zugang zu Informati-. 
. onen, über die die in § 2 Abs. 3 bestimmten infor­

mationspflichÜgen Stellen verfügen. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Informationen alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder 
Datenverarbeitungsform oder auf sonstigen In­
formationsträgern bei informationspflichtigen 
Stellen vorhandene Zahlen, Daten, Fakten, Er­
kenntnisse oder sonstige Auskünfte; 

2. Informationsträger alle Medien, die Informatio­
nen in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbei­
tungsform . oder in sonstiger Form speichern 
können. 

(2) Umweltinformationen sind alle Daten Ober 

1. den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft 
und Atmosphäre, Wasser, Boden, Land, Land­
schaft und natürliche· Lebensräume einschließ­
lich Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, 
die· Artenvielfalt und ihre Bestandteile, ein-· 
schließlichgentechnisch veränderter Organis­
men, sowie die Wechselwirkungen zwischen 
diesen Bestandteilen, 

2. Faktoren, die sich auf die Umweltbestandteile 
im Sinne der Nummer 1 auswirken oder wahr-

') Das Gesetz dient der Umsetzung c!.er Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Ja­
nuar 2003 über den Zugang der Offentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/ 
EWG des Rates (ABI. EU Nr. L 41 S. 26). 
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